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ANTRAG AUF AUFNAHME 
zur Mittagsbetreuung (MiB) an der Grundschule Langerringen im Schuljahr 

2026/2027 
WICHTIG: auch auszufüllen und rechtzeitig abzugeben, wenn das zu betreuende Kind bereits im laufen-
den Schuljahr die Mittagsbetreuung besucht und der Besuch der Mittagsbetreuung im nächsten Schuljahr 
fortgesetzt werden soll! 

 
 

An die ACHTUNG 
Gemeinde Langerringen Abgabetermin 
Hauptstr. 16 ist der 
86853 Langerringen 15.05.2026 
 
 
Personalien des allein bzw. beider gemeinsam sorgeberechtigter Elternteile 
 
…………………………………………………………… ………………………….. ……………………………………... 
Vor- und Nachname Geburtsdatum Telefonnummer 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße) 

 
…………………………………………………………… ………………………….. ………………………………………. 
Vor- und Nachname Geburtsdatum Telefonnummer 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße) 

 
 
 
Personalien des zu betreuenden Kindes 
 
…………………………………………………………… ………………………….. ………………………………………. 
Vor- und Nachname Geburtsdatum Klasse im Schuljahr 2025/2026 

 
 

§ 1 Anmeldung ab: ____________________ 
 
Ich/Wir melde/n mein/unser Kind für das gesamte Schuljahr 2026/2027 (vom ersten Schultag bis 
einschließlich zum letzten Schultag) verbindlich an folgenden Wochentagen, an denen Schulunter-
richt in Präsenzform stattfindet (nachfolgend „Anmeldetage“), und im folgenden Umfang zur Mit-
tagsbetreuung an der Grundschule Langerringen an und bitte/n um Aufnahme: 
 
Bitte ankreuzen: 

Wochentag Betreuungszeit und Mittagessen (ME) 
 Montag  bis 14:00 ohne ME  bis 14:00 mit ME  bis 15:00 (nur mit ME)  bis 16:00 (nur mit ME) 
 Dienstag  bis 14:00 ohne ME  bis 14:00 mit ME  bis 15:00 (nur mit ME)  bis 16:00 (nur mit ME) 
 Mittwoch  bis 14:00 ohne ME  bis 14:00 mit ME  bis 15:00 (nur mit ME)  bis 16:00 (nur mit ME) 
 Donnerstag  bis 14:00 ohne ME  bis 14:00 mit ME  bis 15:00 (nur mit ME)  bis 16:00 (nur mit ME) 
 Freitag  bis 14:00 ohne ME  bis 14:00 mit ME  bis 15:00 (nur mit ME)  bis 16:00 (nur mit ME) 

 
*Hinweise: Die Anmeldung muss jeweils für mindestens 2 Tage je Woche erfolgen. Tage in der lan-
gen Gruppe (bis 16 Uhr) und Tage in der kurzen Gruppe (bis 14 Uhr) können kombiniert (mind. 2 
Tage pro Buchungszeit) werden. Das Mittagessen ist an Tagen mit Betreuungszeit bis 15 Uhr und  
16 Uhr verpflichtend. 
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§ 2 Bedingungen 
 
1. Entgelt 

 

Das Entgelt für die Betreuung beträgt pro Anmeldetag (Mo, Die, Mi, Do, Fr) 
a) monatlich € 30,00 bei einer Betreuungszeit bis 14:00 Uhr,  

b) monatlich € 40,00 bei einer Betreuungszeit bis 15:00 Uhr und 

c) monatlich € 50,00 bei einer Betreuungszeit bis 16:00 Uhr. 

Zusätzlich werden unabhängig von der Buchungszeit monatlich € 5,00 Spielgeld erhoben. 
Das Entgelt für das Mittagessen beträgt pro Anmeldetag monatlich € 14,00. 
Für kreative und erlebnispädagogische Zusatzangebote können jeweils zusätzliche Kosten an-
fallen. Die Teilnahme an diesen Angeboten ist aber stets freiwillig.  
 
Die Entgelte sind von September bis Juli des jeweiligen Schuljahres unabhängig von der tatsäch-
lichen Anwesenheit des Kindes, unabhängig von Schul- bzw. Ferienzeiten sowie unabhängig von 
der Inanspruchnahme der vereinbarten Betreuung bzw. der vereinbarten Mittagessen geschul-
det. Der sich anhand vorstehender Anmeldung ergebende Gesamtbetrag ist ggf. jeweils am 3. 
des jeweiligen Monats im Voraus zur Zahlung fällig. Eine ggf. auch anteilige Rückerstattung von 
Entgelten wegen nicht wahrgenommener Betreuungszeiten/-tage oder Mittagessen erfolgt 
grundsätzlich nicht. Gebührenschuldner ist/sind der/die Antragsteller, mehrere als Gesamt-
schuldner. Das Entgelt für die Betreuung und das Mittagessen ist ausdrücklich auch für Zeiten 
zu entrichten, an denen das angemeldete Kind nicht betreut wird. Dies gilt auch, sofern dies 
krankheitsbedingt der Fall ist. 
 
Besuchen gleichzeitig zwei oder mehrere Kinder einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwis-
ter) die MiB, ermäßigt sich die Gebühr für das zweite und jedes weitere Kind um jeweils 50 % 
bei gleichen Buchungen. Die Ermäßigung beinhaltet auch das Spielgeld und das Essensgeld. 
Nicht ermäßigt werden evtl. anfallende Kosten für freiwillige kreative oder erlebnispädagogi-
sche Angebote. 
 

2. Aufnahme, Zustandekommen des Vertrags, Kündigung 

 

Die Aufnahme in die Mittagsbetreuung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Sind nicht 
genügend freie Plätze verfügbar, so wird die Auswahl nach folgenden Dringlichkeitsstufen ge-
troffen: 
a) Kinder, deren Mütter oder Väter alleinerziehend und berufstätig sind, 

b) Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden 

c) Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind. 

 
Eine Anpassung der Betreuungszeiten ist zu Beginn des Schuljahres anhand des Stundenplanes 
und während des laufenden Schuljahres bei Stundenplanänderungen möglich. Darüber hinaus 
besteht ein Anspruch auf Anpassung der Betreuungszeiten während des laufenden Schuljahres 
nicht. 
 
Der vorliegende Text ist der verbindliche Antrag zur Aufnahme in die Mittagsbetreuung und ein 
Vertragsangebot. Mit einer Annahme durch die Gemeinde Langerringen kommt ein Betreu-
ungsvertrag mit dem im vorliegenden Text niedergelegten Inhalt zustande. 
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Eine Kündigung des durch die Annahme des Antrags seitens der Gemeinde Langerringen zu-
stande kommenden Betreuungsvertrags während des Schuljahres ist ausschließlich im Falle ei-
nes Schulwechsels des zu betreuenden Kindes zum Ende des Kalendermonats möglich, in dem 
der Wechsel erfolgt. Automatisch endet der Vertrag mit dem laufenden Schuljahr (mit dem 
letzten Schultag). Für die weitere Betreuung im folgenden Schuljahr ist ggf. ein erneuter Antrag 
zu stellen. 
 
Im Falle des Zahlungsverzugs mit dem Betreuungsentgelt über mehr als zwei Monate ist die 
Gemeinde Langerringen berechtigt, den Betreuungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende zu kündigen. Dasselbe gilt aus sonstigem wichtigem Grund, der in der Person bzw. 
im Verhalten des zu betreuenden Kindes oder der Erziehungsberechtigen liegt. Dies insbeson-
dere, falls Eltern gegen die im Vertrag vereinbarten Pflichten verstoßen und ferner auch, wenn 
Angaben zur Aufnahme des zu betreuenden Kindes geführt haben, die unrichtig waren. In Här-
tefällen kann die Gemeinde Langerringen vom Vertrag abweichende Regelungen treffen. 
 

3. Krankheit, Medikamentengabe 

 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, schwerwiegende Infektionskrankheiten und an-
steckende Krankheiten ihres Kindes oder naher Angehörigen des Kindes unverzüglich der 
Schule und der Mittagsbetreuung zu melden. Das Kind muss während der Dauer der Erkran-
kung der Mittagsbetreuung verbleiben und darf erst nach Vorlagen einer ärztlichen Bescheini-
gung über die ansteckungsfreie Genesung die Einrichtung wieder besuchen. 
 
Die Gabe von Medikamenten während der Betreuungszeit erfolgt nur in Ausnahmefällen un-
ter der Voraussetzung, dass 
a) die Erziehungsberechtigten die Mitarbeiter-/innen der MiB mit genauen Angaben zum Zeit-

punkt und zur Dosierung schriftlich ermächtigt haben das Medikament zu geben, 

b) und 

c) eine schriftliche Anweisung des behandelnden Arztes vorgelegt wird, in der die entspre-

chende Gabe des Medikamentes entsprechend beschrieben wird. 

 
4. Ferien 

 
In Ferien bleibt die Mittagsbetreuung geschlossen. Die Gemeinde Langerringen bietet eine Fe-
rienbetreuung an. Die Ferienbetreuung ist allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Ver-
einbarungen. Der Bedarf für die Ferienbetreuung wird separat abgefragt und das Angebot 
kommt nur zustande, wenn mindestens 12 Kinder das Angebot buchen. Bei weniger Anmeldun-
gen wird geprüft, ob evtl. eine Betreuung durch eine der gemeindlichen anderen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen möglich ist. Die Kosten für die Ferienbetreuung ist von den im vorliegenden 
Vertrag vereinbarten Kosten umfasst. 
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§ 3 Wichtige ergänzende Angaben des/der Sorgeberechtigten 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen und unzutreffendes streichen: 

 Ich bin allein sorgeberechtigt. 
 Wir sind beide gemeinsam sorgeberechtigt. 
 !!!Achtung, nur bei Buchungszeit bis 14.00 möglich: Mein/Unser Kind soll im Anschluss an die 

Betreuungszeit in der Regel mit dem nächsten Bus nach Hause fahren. Abweichende Ausnah-
men werden rechtzeitig mit dem Betreuungspersonal abgestimmt. 

 Mein/Unser Kind soll und darf im Anschluss an die Betreuungszeit in der Regel alleine nach 
Hause gehen. Abweichende Ausnahmen werden rechtzeitig mit dem Betreuungspersonal abge-
stimmt. 

 Mein/Unser Kind wird bei Ende der Betreuungszeit in der Regel abgeholt. Abweichende Aus-
nahmen werden rechtzeitig mit dem Betreuungspersonal abgestimmt. 

 
Außer von mir/uns darf unser Kind jederzeit im Anschluss an die Betreuungszeit auch abgeholt 
werden von: 
 
 
 
…………………………………………………………… ……….………………………….. ………………………………………. 
Vor- und Nachname Geburtsdatum Telefonnummer 

 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße) 

 
 
Im Falle einer Erkrankung oder eines Notfalles soll zunächst die Person unter folgender Ziff. 1., er-
satzweise die Person unter folgender Ziff. 2. und weiter ersatzweise die Person unter folgender 3., 
jeweils unter der genannten Telefonnummer verständigt werden. Es wird sichergestellt, dass je-
denfalls eine der Personen zuverlässig während der Betreuungszeiten erreichbar ist: 
 
 
 
1. ………………………………………………….…………………………… …………………………………….………………………. 
 Vor- und Nachname Telefonnummer 

 

2. ………………………………………………….…………………………… …………………………………….………………………. 
 Vor- und Nachname Telefonnummer 

 

3. ………………………………………………….…………………………… …………………………………….………………………. 
 Vor- und Nachname Telefonnummer 

 

 
Der behandelnde Hausarzt des Kindes ist (Änderungen werden unverzüglich schriftlich mitgeteilt): 
 
 
 
…..………………………………………………….…………………………… …………………………………….………………………. 
Vor- und Nachname Telefonnummer 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße) 
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Folgende Umstände (z. B. gesundheitliche Probleme bzw. Erkrankungen, Allergien, Lebensmit-
telunverträglichkeiten) sind bei der Betreuung meines/unseres Kindes zu beachten: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Änderungen im Zusammenhang mit den vorstehend gemachten Angaben sind unverzüglich und 
schriftlich gegenüber der Koordinatorin der MiB zu benennen. 
 
 

§ 4 Sonstiges, Hinweise 
 
1. Mit der Anmeldung zur Mittagsbetreuung erkennen die Eltern durch ihre Unterschrift die pä-

dagogische Konzeption einschließlich des Hausaufgabenkonzepts der Mittagsbetreuung an der 

Grundschule Langerringen in der jeweils gültigen Fassung an und verpflichten sich zur Koope-

ration mit dem Betreuungspersonal auf der Grundlage der Konzeption. Die Konzeption ist auf 

der Homepage der Gemeinde Langerringen unter https://langerringen.de/bildung-betreu-

ung/mittagsbetreuung veröffentlicht und kann über die Koordinatorin der Einrichtung angefor-

dert werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mittagsbetreuung keine Einrichtung zur Nachhilfe ist! In 

der Mittagsbetreuung werden die in der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 betreuten Kinder zur 

ordnungsgemäßen und vollständigen Erledigung der Hausaufgaben angehalten und dabei un-

terstützt. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Lehrkräften und dem Betreuungspersonal 

findet statt. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung der Hausaufgaben und die 

Beobachtung der schulischen Entwicklung ihres Kindes verbleibt jedoch bei den erziehungsbe-

rechtigten Eltern. 

 

2. Entbindung von der Schweigepflicht, Fotos, Datenschutz 

 

Das Betreuungspersonal in der Mittagsbetreuung wird ermächtigt, mit dem Lehrpersonal der 

Schule sowie mit an der Schule tätigem Personal von Kooperationspartnern der Gemeinde 

Langerringen im Bereich der Jugendarbeit an der Schule im Hinblick auf die Situation des Kindes 

Informationen auszutauschen und wird insoweit von der Schweigepflicht entbunden. Die Schul-

verwaltung sowie Lehrkräfte sind zudem unwiderruflich ermächtigt, mit der Gemeinde unein-

geschränkt Informationen und Nachweise über notwendige Schutzimpfungen (z. B. Masern) 

auszutauschen. In Notfällen ist das Betreuungspersonal berechtigt, den Hausarzt bzw. den Not-

arzt zu verständigen. 

https://langerringen.de/bildung-betreuung/mittagsbetreuung
https://langerringen.de/bildung-betreuung/mittagsbetreuung
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Während der Betreuung werden unter Umständen Projekte und Aktionen der Kinder sowie be-
sondere Gemeinschaftsveranstaltungen durch Fotos festgehalten. Teilweise werden die Fotos 
auch zur Darstellung der pädagogischen Arbeit in den Räumen der MiB der Schule bzw. auch 
für die Gestaltung des Internetauftritts sowie von Konzepten und Präsentationen der MiB ge-
nutzt. Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des gesetzlich geschützten allgemeinen Persönlich-
keitsrechts. Es gilt der Grundsatz, dass Fotos und Filmaufnahmen lediglich mit Einwilligung der 
Abgebildeten zw. Der gesetzlichen Vertreter verreitet oder veröffentlich werden dürfen. Da es 
sich ei der Einwilligung um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung handelt, kann diese bei 
Minderjährigen nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt und auch widerrufen werden. 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen und unzutreffendes streichen: 

Ich/Wir bin/sind damit 
 einverstanden 
 nicht einverstanden, dass Fotos von meinem/unserem Kind 
 hausintern (Gruppenliste im Betreuungsraum, Geburtstagskalender etc.) 
 in Zeitungsartikeln, dem Jahresbericht, in Präsentationen bzw. dem Internetauftritt der MiB 

veröffentlicht werden. 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen und unzutreffendes streichen: 

Ich/Wir haben von den Datenschutzhinweisen (Anlage) Kenntnis genommen. In die entspre-
chende analoge und digitale Speicherung und Verarbeitung aller im vorliegenden Aufnahmean-
trag gemachten personenbezogenen Daten 
 willige/n ich/wir ein. 
 willige/n ich/wir nicht ein. 

 
3. Im Fall der Schließung der außerschulischen Angebote bestehen keine Ansprüche, z. B. Kosten-

rückerstattungen, gegenüber den Beteiligten. 
 
 

§ 5 Salvatorische Klausel, Zusicherung 
 
Sollte eine der im vorliegenden Text getroffenen Regelungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
aller übrigen Regelungen davon nicht berührt und sind die Vertragsteile verpflichtet, die unwirk-
same Regelung durch diejenige wirksame zu ersetzten, die dem gewollten Zweck der unwirksamen 
Regelung am besten gerecht wird (geltungserhaltende Reduktion). 
 
Der/Die unterzeichnenden Erziehungsberechtigte/n versichert zudem die Richtigkeit aller in die-
sem Aufnahmeantrag gemachten Angaben. 
 
 
 
………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 
………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
Der Antrag auf Aufnahme wird angenommen 
 
………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
Ort, Datum Marcus Knoll, Bürgermeister 


